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Travail.Suisse fordert klare Regelungen für Praktika
Eine neue Studie des Bundesamtes für Statistik zeigt: Ein Praktikum kann für Hochschulabgängerinnen und –abgänger ein guter Einstieg ins Berufsleben sein. Es muss aber nicht. Ein Drittel aller Personen, welche ein Praktikum absolvieren, durchläuft einen prekären Berufseinstieg. Weniger als die Hälfte der Praktikantinnen und Praktikanten ist mit ihrer Position zufrieden und fast zwei Drittel erachten die Entlöhnung als nicht angemessen. Für Travail.Suisse ist klar: Auf die Qualität der Praktika kommt es an. Deshalb fordert die Arbeitnehmenden-Dachorganisation jetzt klare Regelungen. 
Die Zahlen des BFS zeigen: Die Schweiz ist glücklicherweise noch weit von den unhaltbaren Bedingungen der «Generation Praktikum», wie sie zum Beispiel Deutschland kennt, entfernt. Dennoch gibt es auch bei uns Anzeichen, dass sich der Einstieg in die Berufswelt insbesondere für Sozial- und Geisteswissenschafterinnen und –wissenschafter schwierig gestaltet. Deshalb sollen jetzt Regelungen geschaffen werden, die unnützen Praktika einen Riegel schieben und einer Entwicklung wie in Deutschland frühzeitig entgegensteuern.
Für einen Drittel der Praktikantinnen und Praktikanten
verläuft der Berufseinstieg prekär
21 Prozent aller Universitätsabsolventinnen und –absolventen machten 2005 ein Praktikum im ersten Jahr nach dem Studium.* Und für ein ganzes Drittel dieser Praktikantinnen  und Praktikanten verläuft der Berufseinstieg nicht ideal. Das heisst, sie sind zeitweise arbeitslos und/oder müssen sich mit Jobben oder weiteren Praktika über Wasser halten. Eine weitere statistische Auswertung des BFS zeigt: 40 Prozent der Geistes- und Sozialwissenschafterinnen und –wissenschafter sind auch ein Jahr nach Studienabschluss unterqualifiziert beschäftigt oder ohne Erwerbstätigkeit (Stand 2004).

Die befragten Praktikantinnen und Praktikanten sind mit ihrer Position und ihrem Einkommen grossmehrheitlich nicht zufrieden. 56 Prozent empfinden ihre Position als Praktikantin oder Praktikant nicht wirklich ihrer Ausbildung angemessen und für 63 Prozent ist ihr Praktikumslohn eher oder überhaupt nicht angemessen. Fast 30 Prozent der Praktikantinnen und Praktikanten finden ihre Praktikumsanstellung sowohl in Bezug auf Position und Einkommen eher bis überhaupt nicht angemessen.
Auch längerfristige Schwierigkeiten feststellbar
Die mehr oder weniger gute Nachricht ist: Fünf Jahre nach Studienabschluss hat der Grossteil der Universitätsabsolventinnen und -absolventen eine Anstellung oder ist an der Doktorarbeit. Aber auch in dieser Auswertung finden sich bei genauer Betrachtung beunruhigende Zahlen. Ein ganzes Drittel der Personen, welche ein Jahr nach ihrem Abschluss in einem Praktikum waren, haben auch nach fünf Jahren noch keine Festanstellung gefunden, sondern sind befristet angestellt (23 Prozent) oder ohne Erwerbstätigkeit (9.8 Prozent). Auch viele Personen, welche mit einer befristeten Anstellung nach ihrem Studium starteten, sind fünf Jahre später immer noch nur befristet angestellt. Viel besser sieht es aus bei den Absolventinnen und Absolventen, welche sich ein Jahr nach dem Studium in einer unbefristeten Anstellung befanden. Hier belaufen sich diese prekären Verhältnisse nach fünf Jahren je nach Vollzeit- oder Teilzeitpensum insgesamt nur auf  7 bzw. 14 Prozent. 
Travail.Suisse fordert klare Regelung für Praktika
Für Travail.Suisse ist klar: Nicht mehr jedes und alles soll sich Praktikum nennen dürfen. 
Praktika sind eine gute und vernünftige Lösung zur praktischen Ausbildung von Studierenden. Sie dienen dazu, Berufserfahrungen zu vermitteln und so die Arbeitsmarktfähigkeit der Studierenden zu erhöhen. Dafür müssen die Praktika aber gewisse Qualitätsstandards erfüllen und dürfen nicht einfach - wie dies heute vorkommt – als Vorwand für die Anstellung von hoch qualifizierten Arbeitskräften zu einem tiefen Lohn dienen.
Travail.Suisse verlangt klare Regelungen, die definieren, was ein Praktikum erfüllen muss, damit es seiner ursprünglichen Absicht als praktisches Ausbildungselement gerecht wird.
· Für die Praktikantinnen und Praktikanten muss eine regelmässige Betreuung mit klaren Ausbildungszielen sichergestellt werden.

· Praktika müssen grösstenteils der Ausbildung angemessene Aufgaben und vor allem zusätzlich qualifizierende Tätigkeiten umfassen.

· Die Praktikumsentlöhnung muss mindestens den Lebensunterhalt sicherstellen. 

· Vollzeit-Praktika sollen maximal sechs Monate dauern (ein Jahr bei 50 Prozent). Eine Verlängerung der Anstellung zum Praktikumslohn ist nicht zulässig.
· Den Praktikantinnen und Praktikanten muss sich eine Perspektive auf reguläre Weiterbeschäftigung im entsprechenden Fachgebiet bieten.
· Idealerweise sind Praktika bereits während des Studiums anzubieten. 
Dabei soll überlegt werden, ob der Begriff Praktikum rechtlich geschützt werden kann, so dass dieses wichtige Ausbildungsinstrument nicht missbräuchlich für Jobs verwendet wird, die zwar eine abgeschlossene Ausbildung verlangen, aber keine Entlöhnung bieten und vor allem den Studierenden bei ihrem Einstieg in die Berufswelt nicht weiterhelfen. 
Daniel Furter, Kampagnenverantwortlicher Travail.Suisse

*Anmerkung: Aufgrund der spezifischen Situation bei den Absolventinnen und Absolventen der Rechtswissenschaften wurden diese vom BFS in den Auswertungen nicht berücksichtigt, sonst wären diese Zahlen viel höher.
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